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§ 88 StPO Verfahren uber
Beschwerden

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Beschwerde hat den Beschluss, Antrag oder Vorgang, auf den sie sich bezieht, anzufiihren und anzugeben,
worin die Verletzung des Rechts bestehen soll. Sie ist binnen vierzehn Tagen ab Bekanntmachung oder ab
Kenntnis der Nichterledigung oder Verletzung des subjektiven Rechts schriftlich oder auf elektronischem Weg
beim Gericht einzubringen oder im Fall der miindlichen Verkiindung zu Protokoll zu geben.

2. (2)Eine Beschwerde gegen einen Beschluss, mit dem eine Anordnung der Staatsanwaltschaft im
Ermittlungsverfahren bewilligt wird, ist bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. Die Staatsanwaltschaft hat die
Beschwerde mit einer allfalligen Stellungnahme unverziglich an das Gericht weiterzuleiten.

3. (3)Die Beschwerde ist dem Rechtsmittelgericht ohne Verzug mit dem Akt vorzulegen. Der Gang des Verfahrens
darf dadurch nicht aufgehalten werden; erforderlichenfalls sind Kopien jener Aktenteile, die zur Fortfihrung des
Verfahrens erforderlich sind, zurtickzubehalten.

4. (4)Eine Beschwerde, die innerhalb der Frist beim Rechtsmittelgericht oder im Fall des Abs. 1 bei der
Staatsanwaltschaft, im Fall des Abs. 2 beim Gericht eingebracht wird, gilt als rechtzeitig.

In Kraft seit 01.01.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 88 StPO Verfahren über Beschwerden
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


